
Anlage 2 
 
Entwurf der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld 2009 
 
 
Hauptsatzung v. 13.10.2004 Entwurf Hauptsatzung 2009

geänderte Textstellen in Fettschrift 
Bemerkungen

   
Der Kreistag des Kreises Coesfeld 
hat aufgrund des § 5 Abs. 3 der 
Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NW) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW 1994 
Seite 646 ff.), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.02.2004 GV. NRW S. 
496) in seiner Sitzung vom 
13.10.2004 die folgende Hauptsat-
zung beschlossen: 
 

Der Kreistag des Kreises Coesfeld 
hat aufgrund des § 5 Abs. 3 der 
Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW 1994 
Seite 646 ff.), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW 
S. 514) in seiner Sitzung vom 
28.10.2009 die folgende Hauptsat-
zung beschlossen: 
 

 

§ 1 
Name, Sitz und Gebiet 

 (zu §§ 12, 14 u. 15 KrO) 

(1) Der Kreis führt den Namen „Kreis 
Coesfeld“. 

(2) Sitz der Kreisverwaltung ist die 
Stadt Coesfeld. 

(3) Das Gebiet des Kreises Coesfeld 
besteht aus der Gesamtheit der fol-
genden zum Kreis gehörenden Städ-
te und Gemeinden: 

Gemeinde Ascheberg 
Stadt Billerbeck 
Stadt Coesfeld 
Stadt Dülmen 
Gemeinde Havixbeck 
Stadt Lüdinghausen 
Gemeinde Nordkirchen 
Gemeinde Nottuln 
Stadt Olfen 
Gemeinde Rosendahl 
Gemeinde Senden 
 

§ 1 
Name, Sitz und Gebiet 

(zu §§ 12, 14 u. 15 KrO NRW) 

(1) Der Kreis führt den Namen „Kreis 
Coesfeld“. 

(2) Sitz der Kreisverwaltung ist die 
Stadt Coesfeld. 

(3) Das Gebiet des Kreises Coesfeld 
besteht aus der Gesamtheit der fol-
genden zum Kreis gehörenden Städ-
te und Gemeinden: 

Gemeinde Ascheberg 
Stadt Billerbeck 
Stadt Coesfeld 
Stadt Dülmen 
Gemeinde Havixbeck 
Stadt Lüdinghausen 
Gemeinde Nordkirchen 
Gemeinde Nottuln 
Stadt Olfen 
Gemeinde Rosendahl 
Gemeinde Senden 
 

 

§ 2 
Wappen, Dienstsiegel und Flagge 

(zu § 13 KrO) 

(1) Der Kreis führt folgendes Wap-
pen: 

Von Gelb zu Rot gespalten; vorn im 

§ 2 
Wappen, Dienstsiegel und Flagge 

(zu § 13 KrO NRW) 

(1) Der Kreis führt folgendes Wap-
pen: 

Von Gelb zu Rot gespalten; vorn im 

 



oberen Drittel ein roter Balken, da-
runter eine rote Glocke, hinten ein 
stehender, gelb gekleideter segnen-
der Bischof, zu seinen Füßen eine 
gelbe Gans. 

(2) Der Kreis führt Dienstsiegel mit 
dem Kreiswappen. 

(3) Der Kreis führt eine Flagge und 
ein Banner mit den Farben Gelb und 
Rot; sie zeigen den Wappenschild 
des Kreises Coesfeld. 

Eine Darstellung des Wappenschil-
des ist dem Belegexemplar der 
Hauptsatzung als Anlage beigefügt 
(Anlage 1). 

Eine Darstellung des Wappenschil-
des finden Sie auf der Seite „Wap-
pen des Kreises Coesfeld" 
 

oberen Drittel ein roter Balken, da-
runter eine rote Glocke, hinten ein 
stehender, gelb gekleideter segnen-
der Bischof, zu seinen Füßen eine 
gelbe Gans. 

(2) Der Kreis führt Dienstsiegel mit 
dem Kreiswappen. 

(3) Der Kreis führt eine Flagge und 
ein Banner mit den Farben Gelb und 
Rot; sie zeigen den Wappenschild 
des Kreises Coesfeld. 

Eine Darstellung des Wappenschil-
des ist dem Belegexemplar der 
Hauptsatzung als Anlage beigefügt 
(Anlage 1). 

Eine Darstellung des Wappenschil-
des finden Sie auf der Seite „Wap-
pen des Kreises Coesfeld" 
 

§ 3 
Verfahren des Kreistages und der 

Ausschüsse 
(zu § 32 Abs. 2 KrO) 

Das Verfahren des Kreistages und 
der Ausschüsse richtet sich nach der 
vom Kreistag zu beschließenden 
Geschäftsordnung.  
 

§ 3 
Verfahren des Kreistages und der 

Ausschüsse 
(zu § 32 Abs. 2 KrO NRW) 

 
Das Verfahren des Kreistages und 
der Ausschüsse richtet sich nach der 
vom Kreistag zu beschließenden 
Geschäftsordnung.  
 

 

§ 4 
Rechte und Pflichten der 

Kreistagsmitglieder, der sachkundi-
gen Bürger/innen und Einwoh-

ner/innen 
(zu § 28 KrO) 

 

(1) Die Kreistagsmitglieder und die 
Mitglieder der Ausschüsse haben die 
Vorschriften der Kreisordnung und 
der Gemeindeordnung über die Ver-
schwiegenheitspflicht, die Treue-
pflicht und über die Mitwirkungsver-
bote zu beachten. Verstöße gegen 
die Verschwiegenheitspflicht können 
mit einem Ordnungsgeld geahndet 
werden (§ 28 KrO, §§ 30-32 GO). 
 

(2) Die Kreistagsmitglieder und die 
Mitglieder der Ausschüsse müssen 

§ 4 
Rechte und Pflichten der 

Kreistagsmitglieder, der sachkundi-
gen Bürger/innen und Einwoh-

ner/innen 
(zu §§ 28, 35 Abs. 6 KrO NRW, §§ 

30 – 32 GO NRW) 

(1) Die Kreistagsmitglieder und die 
Mitglieder der Ausschüsse haben die 
Vorschriften der Kreisordnung und 
der Gemeindeordnung über die Ver-
schwiegenheitspflicht, die Treue-
pflicht und über die Mitwirkungsver-
bote zu beachten. Verstöße gegen 
die Verschwiegenheitspflicht können 
mit einem Ordnungsgeld geahndet 
werden (§§ 28, 35 Abs. 6 KrO NRW, 
§§ 30-32 GO NRW). 

(2) Die Kreistagsmitglieder und die 
Mitglieder der Ausschüsse müssen 

 



dem Landrat Auskünfte über ihre 
wirtschaftlichen und persönlichen 
Verhältnisse geben, soweit das für 
die Ausübung ihrer Tätigkeit von 
Bedeutung sein kann. Die Auskunft 
erstreckt sich 

1.   bei unselbstständiger Tätigkeit 
auf die Angabe des Arbeitge-
bers/der Arbeitgeberin und die 
Funktion und dienstliche Stellung 
beim Arbeitgeber/bei der Arbeit-
geberin, 

 

2.   bei selbstständiger Tätigkeit auf 
die Art des Gewerbes mit Anga-
be der Firma oder die Bezeich-
nung des Berufszweiges, 

3.   auf vergütete oder ehrenamtliche 
Tätigkeiten als Mitglied eines 
Vorstandes, Aufsichtsrates, Ver-
waltungsrates, sonstigen Organs 
oder Beirats einer Gesellschaft, 
Genossenschaft, eines in einer 
anderen Rechtsform betriebenen 
Unternehmens oder einer Kör-
perschaft, Stiftung oder Anstalt 
öffentlichen Rechts, soweit diese 
Tätigkeiten nicht auf einer Bestel-
lung gemäß § 26 Abs. 4 KrO be-
ruhen. 

 
Änderungen sind dem Landrat un-
verzüglich mitzuteilen. Name, An-
schrift, der ausgeübte Beruf sowie 
andere vergütete und ehrenamtliche 
Tätigkeiten können auf Beschluss 
des Kreistages veröffentlicht werden. 
Die Auskünfte über die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse 
sind vertraulich zu behandeln. Nach 
Ablauf der Wahlperiode sind die ge-
speicherten Daten ausgeschiedener 
Mitglieder über ihre wirtschaftlichen 
und persönlichen Verhältnisse zu 
löschen. 
 
 
 
 

dem Landrat Auskünfte über ihre 
wirtschaftlichen und persönlichen 
Verhältnisse geben, soweit das für 
die Ausübung ihrer Tätigkeit von 
Bedeutung sein kann. Die Auskunft 
erstreckt sich 

1.   bei unselbstständiger Tätigkeit 
auf die Angabe des Arbeitge-
bers/der Arbeitgeberin (Branche) 
und die eigene Funktion bzw. 
dienstliche oder berufliche 
Stellung beim Arbeitgeber/bei 
der Arbeitgeberin, 

2.   bei selbstständiger Tätigkeit auf 
die Art des Gewerbes mit Anga-
be der Firma oder die Bezeich-
nung des Berufszweiges, 

3.   auf vergütete oder ehrenamtliche  
Tätigkeiten als Mitglied eines Vor-
standes, Aufsichtsrates, Verwal-
tungsrates, sonstigen Organs oder 
Beirats einer Gesellschaft, Genos-
senschaft, eines in einer anderen 
Rechtsform betriebenen Unterneh-
mens oder einer Körperschaft, Stif-
tung oder Anstalt öffentlichen 
Rechts, soweit diese Tätigkeiten 
nicht auf einer Bestellung gemäß § 
26 Abs. 5 KrO NRW beruhen, 

4. auf den Umfang der Beteiligung   
    an Unternehmen, Kapital- und     
    Grundvermögen. 
 
Änderungen sind dem Landrat un-
verzüglich mitzuteilen. Name, An-
schrift, der ausgeübte Beruf sowie 
andere vergütete und ehrenamtliche 
Tätigkeiten können auf Beschluss 
des Kreistages veröffentlicht werden. 
Die Auskünfte über die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse 
sind vertraulich zu behandeln. Nach 
Ablauf der Wahlperiode sind die ge-
speicherten Daten ausgeschiedener 
Mitglieder über ihre wirtschaftlichen 
und persönlichen Verhältnisse zu 
löschen. 



 
§ 5 

Stellvertreter/innen des Landrates 
(zu § 46 KrO) 

(1) Der Kreistag beschließt vor der 
Wahl der Stellvertreter / Stellvertrete-
rinnen des Landrates über die An-
zahl, die gemäß § 46 Abs. 1 KrO zu 
wählen ist. Nach ihrer Wahl kann 
während der laufenden Wahlperiode 
ihre Anzahl nur durch einstimmigen 
Beschluss und einstimmige Wahl 
des Kreistages erhöht werden. 

(2) Der Landrat wird bei Verhinde-
rung von seinen Stellvertretern/ 
Stellvertreterinnen in der sich aus 
dem Wahlergebnis ergebenden Rei-
henfolge bei der Leitung der Sitzun-
gen des Kreistages und bei der Re-
präsentation gemäß § 46 Abs. 1 KrO 
vertreten. Sind alle Stellvertre-
ter/innen verhindert, kann der Land-
rat andere Kreistagsmitglieder mit 
der Wahrnehmung repräsentativer 
Aufgaben für den Kreis beauftragen. 
 

§ 5 
Stellvertreter/innen des Landrates 

(zu § 46 KrO NRW) 

(1) Der Kreistag beschließt vor der 
Wahl der Stellvertreter / Stellvertrete-
rinnen des Landrates über die An-
zahl, die gemäß § 46 Abs. 1 KrO  
NRW zu wählen ist. (---)  

 

 
 
(2) Der Landrat wird bei Verhinde-
rung von seinen Stellvertretern/ 
Stellvertreterinnen in der sich aus 
dem Wahlergebnis ergebenden Rei-
henfolge bei der Leitung der Sitzun-
gen des Kreistages und bei der Re-
präsentation gemäß § 46 Abs. 1 KrO 
NRW vertreten. Sind alle Stellvertre-
ter/innen verhindert, kann der Land-
rat andere Kreistagsmitglieder mit 
der Wahrnehmung repräsentativer 
Aufgaben für den Kreis beauftragen. 
 

 
 
 
 
Streichung § 5 I 
S. 2 (siehe LKT-
Rundschreiben 
616/04); bishe-
rige Ausführun-
gen widerspre-
chen der 
Rechtsauffas-
sung des Innen-
ministeriums 
NRW 
 

§ 6 
Kreisausschuss 
(zu § 51 KrO) 

(1) Die Anzahl der Mitglieder des 
Kreisausschusses wird zu Beginn 
der Wahlperiode durch Beschluss 
des Kreistages festgelegt. Bei der 
Zahl der Mitglieder zählt der Landrat 
als Vorsitzender nicht mit.  

 

(2) Für jedes Mitglied ist ein persön-
licher Stellvertreter/eine persönliche 
Stellvertreterin zu wählen. Die Stell-
vertreter/innen, die einer Fraktion, 
Gruppe oder Listenverbindung an-
gehören, vertreten sich untereinan-
der in alphabetischer Reihenfolge. 
 

(3) Der Kreisausschuss legt durch 
Beschluss die Anzahl der aus seiner 
Mitte zu wählenden Vertreter/innen 
seines Vorsitzenden fest. 
 

§ 6 
Kreisausschuss 

(zu § 51 KrO NRW) 
 
(1) Der Kreisausschuss besteht 
aus dem Landrat und mindestens 
8 und höchstens 16 
Kreistagsmitgliedern. Die Anzahl 
der Kreistagsmitglieder des Kreis-
ausschusses wird zu Beginn der 
Wahlperiode durch Beschluss des 
Kreistages festgelegt. 
 
(2) Für jedes Kreistagsmitglied im 
Kreisausschuss ist ein persönlicher 
Stellvertreter/eine persönliche Stell-
vertreterin zu wählen. Die Stellver-
treter/innen einer Fraktion, Gruppe 
oder Listenverbindung vertreten 
sich in fortlaufender alphabeti-
scher Reihenfolge. 
 
(3) Der Landrat ist Vorsitzender 
des Kreisausschusses. Der Kreis-
ausschuss legt durch Beschluss die 
Anzahl der aus seiner Mitte zu wäh-
lenden Vertreter/innen seines Vorsit-

 
 
 
 
Neuregelungen 
der Abs. 1 und 3 
des § 51 KrO 
NRW 
 
 
 
 
 
Abweichung 
vom Entwurf 
LKT entspre-
chend der bis-
herigen Rege-
lung der Haupt-
satzung 
 



zenden fest. 
§ 7 

Ausschüsse 
(zu § 41 KrO) 

(1) Der Kreistag kann außer den 
gesetzlich vorgeschriebenen Aus-
schüssen zur Vorbereitung seiner 
Beschlüsse und der Beschlüsse des 
Kreisausschusses weitere Aus-
schüsse bilden. Darüber hinaus kann 
der Kreistag Unterausschüsse, Ar-
beitskreise und Beiräte, die nicht 
gesetzlich vorgeschrieben sind, ein-
setzen. 

(2) Soweit gesetzlich nichts anderes 
geregelt ist, werden Aufgaben, An-
zahl und Zusammensetzung der Mit-
glieder der Ausschüsse und Unter-
ausschüsse etc. durch 
Kreistagsbeschluss festgesetzt. 

 

(3) Soweit der Kreistag nicht für be-
stimmte Ausschüsse eine persönli-
che Stellvertretung festlegt, werden 
die stellvertretenden Ausschussmit-
glieder entsprechend dem Verfahren 
nach § 35 Abs. 3 KrO gewählt. Dabei 
ist gleichzeitig die Reihenfolge der 
Stellvertretung festzulegen. 

(4) Ausschussmitglieder, die nicht 
Kreistagsmitglieder sind, werden von 
dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden 
des betreffenden Ausschusses ver-
pflichtet. 

(5) Im Übrigen finden auf die Aus-
schüsse und die Ausschussmitglie-
der die für den Kreistag und die 
Kreistagsmitglieder geltenden Be-
stimmungen dieser Hauptsatzung 
und der Geschäftsordnung entspre-
chende Anwendung, soweit nicht 
gesetzlich etwas anderes bestimmt 
ist. 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Ausschüsse 

(zu § 41 KrO NRW) 

(1) Der Kreistag kann außer den 
gesetzlich vorgeschriebenen Aus-
schüssen zur Vorbereitung seiner 
Beschlüsse und der Beschlüsse des 
Kreisausschusses weitere Aus-
schüsse bilden. Darüber hinaus kann 
der Kreistag Unterausschüsse, Ar-
beitskreise und Beiräte, die nicht 
gesetzlich vorgeschrieben sind, ein-
setzen. 

(2) Soweit gesetzlich nichts anderes 
geregelt ist, werden die Befugnisse 
der  Ausschüsse und Unteraus-
schüsse etc. sowie deren Anzahl 
und die Zusammensetzung der Mit-
glieder durch Kreistagsbeschluss mit 
der Mehrheit der Stimmen der 
Kreistagsmitglieder  festgesetzt. 

(3) Soweit der Kreistag nicht für be-
stimmte Ausschüsse eine persönli-
che Stellvertretung festlegt, werden 
die stellvertretenden Ausschussmit-
glieder entsprechend dem Verfahren 
nach § 35 Abs. 3 KrO gewählt. Dabei 
ist gleichzeitig die Reihenfolge der 
Stellvertretung festzulegen. 

(4) Ausschussmitglieder, die nicht 
Kreistagsmitglieder sind, werden von 
dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden 
des betreffenden Ausschusses ver-
pflichtet. 

(5) Im Übrigen finden auf die Aus-
schüsse und die Ausschussmitglie-
der die für den Kreistag und die 
Kreistagsmitglieder geltenden Be-
stimmungen dieser Hauptsatzung 
und der Geschäftsordnung entspre-
chende Anwendung, soweit nicht 
gesetzlich etwas anderes bestimmt 
ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassung an 
die Neuregelung 
in § 41 III KrO 
NRW 



 
§ 8 

Akteneinsicht 
(zu § 26 KrO) 

(1) Der Landrat ermöglicht die Ak-
teneinsicht nach § 26 Abs. 2 KrO 
und 4 KrO in den Räumen der Kreis-
verwaltung. Er hat auch über die 
Anwesenheit von Bediensteten der 
Kreisverwaltung bei der Aktenein-
sicht zu entscheiden. 

 

 

 

 

 

(2) Personen, bei denen ein Aus-
schließungsgrund im Sinne des § 28 
KrO i.V.m. § 31 GO vorliegt, darf 
keine Akteneinsicht gemäß § 26 Abs. 
2 KrO und 4 KrO ewährt werden.  
 

§ 8 
Akteneinsicht 

(zu § 26 KrO NRW) 
 
Der Landrat ermöglicht die Aktenein-
sicht nach § 26 Abs. 2 und 4 KrO 
NRW in den Räumen der Kreisver-
waltung. Er hat auch über die Anwe-
senheit von Bediensteten der Kreis-
verwaltung bei der Akteneinsicht zu 
entscheiden. Entsprechendes gilt 
für die Akteneinsicht von Aus-
schussvorsitzenden, soweit der 
Ausschuss für die Beratung der 
Angelegenheit zuständig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) (---) 

Anpassung auf-
grund der Neu-
fassung des § 
26 KrO NRW; 
Ergänzung des 
Vorschlags LKT;
Die Streichung 
des Rechts des 
Ausschussvors. 
auf Aktenein-
sicht beruht 
nach Angaben 
des LKT auf 
einem Redakti-
onsfehler des § 
26 II KrO, es 
sollte daher 
aufgenommen 
werden (frühe-
rer § 8 III der 
Hauptsatzung) 
 
Streichung des 
Absatzes 2 auf-
grund der Ände-
rungen des § 26 
II S. 6 und IV S. 
4 KrO NRW 
 

§ 9 
Aufwandsentschädigungen  

(zu §§ 30 und 31 KrO) 

(1) Die Kreistagsmitglieder erhalten 
als Ausgleich für Auslagen und Auf-
wendungen im Zusammenhang mit 
dem Mandat eine Aufwandsentschä-
digung. Diese wird nach Maßgabe 
der in der Entschädigungsverord-
nung festgesetzten Beträge teilweise 
als monatliche Pauschale und teil-
weise als Sitzungsgeld für die Teil-
nahme an Sitzungen des Kreistages, 
des Kreisausschusses, der sonstigen 
Ausschüsse des Kreistages und der 
Fraktionen gezahlt.  

(2) Sachkundige Bürger/innen und 
sachkundige Einwohner/innen erhal-
ten für die Teilnahme an Sitzungen 
der Ausschüsse und der 
Kreistagsfraktion ein Sitzungsgeld je 
Sitzung nach Maßgabe der in der 
Entschädigungsverordnung festge-

§ 9 
Aufwandsentschädigungen 
(zu §§ 30 und 31 KrO NRW) 

(1) Die Kreistagsmitglieder erhalten 
als Ausgleich für Auslagen und Auf-
wendungen im Zusammenhang mit 
dem Mandat eine Aufwandsentschä-
digung. Diese wird nach Maßgabe 
der in der Entschädigungsverord-
nung festgesetzten Beträge teilweise 
als monatliche Pauschale und teil-
weise als Sitzungsgeld für die Teil-
nahme an Sitzungen des Kreistages, 
des Kreisausschusses, der sonstigen 
Ausschüsse des Kreistages und der 
Fraktionen gezahlt.  

(2) Die Stellvertreter/innen des 
Landrates, die Fraktionsvorsit-
zenden und ihre Stellvertre-
ter/innen erhalten neben der in 
Absatz 1 genannten Aufwandent-
schädigung die ihnen nach der 
jeweils geltenden Entschädi-
gungsverordnung des Landes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vorher § 9 IX 
der Hauptsat-
zung 
 
 
 
 
 



setzten Beträge. 

 

(3) Ein Sitzungsgeld nach Abs. 1 und 
Abs. 2 wird Kreistagsmitgliedern, 
sachkundigen Bürgern/Bürgerinnen 
und sachkundigen Einwoh-
nern/Einwohnerinnen auch für die 
Teilnahme an Sitzungen von Unter-
ausschüssen, Arbeitskreisen und 
Beiräten gewährt, deren Bildung ein 
Beschluss des Kreistages zugrunde 
liegt. 

 

 

 

 

(4) Bei einer Sitzungsdauer von ins-
gesamt mehr als sechs Stunden wird 
ein weiteres Sitzungsgeld gewährt. 

 
(5) Ein Sitzungsgeld für die Teilnah-
me an Fraktionssitzungen wird 
höchstens für 20 Sitzungen pro Ka-
lenderjahr gewährt. 

 

 

 

 

 

(6) Die Fahrtkostenerstattung und 
Reisekostenvergütung für 
Kreistagsmitglieder und Ausschuss-
mitglieder und Unterausschussmit-
glieder etc. richten sich nach den 
Bestimmungen des Landesreisekos-
tengesetzes und der Entschädi-
gungsverordnung mit der Maßgabe, 
dass für die Benutzung eines priva-
ten Kfz's eine Wegstreckenentschä-
digung in Höhe des nach der Ent-

NRW zustehenden zusätzlichen 
Aufwandsentschädigungen. 
 
(3) Sachkundige Bürger/innen und 
sachkundige Einwohner/innen, die 
nach § 41 Abs. 5 oder Abs. 6 KrO 
NRW zu Mitgliedern von Aus-
schüssen, Beiräten, Unteraus-
schüssen und Arbeitskreisen be-
stellt worden sind, die der Kreis-
tag eingerichtet hat, erhalten für die 
Teilnahme an den Sitzungen dieser 
Gremien sowie für die Teilnahme 
an Sitzungen der Kreistagsfraktion 
ein Sitzungsgeld je Sitzung nach 
Maßgabe der Entschädigungsver-
ordnung des Landes NRW. Dies 
gilt unabhängig vom Vertretungs-
fall auch für die Teilnahme an 
Fraktionssitzungen als stellvertre-
tendes Ausschussmitglied. 
 
(4) Bei einer Sitzungsdauer von ins-
gesamt mehr als sechs Stunden wird 
ein weiteres Sitzungsgeld gewährt. 
Bei mehreren Sitzungen an einem 
Tag dürfen nicht mehr als zwei 
Sitzungsgelder gewährt werden. 
 
(5) Ein Sitzungsgeld für die Teilnah-
me an Fraktionssitzungen wird 
höchstens für 20 Sitzungen pro Ka-
lenderjahr pro Kalenderjahr gewährt. 
Fraktionssitzungen sind auch Sit-
zungen von Teilen einer Fraktion 
(Fraktionsvorstand, Fraktionsar-
beitskreise), zu denen von der 
Fraktionsführung eingeladen wur-
de. 
 
 
 
 

(6) Die Fahrtkostenerstattung und 
Reisekostenvergütung für 
Kreistagsmitglieder und Ausschuss-
mitglieder und Unterausschussmit-
glieder etc. richten sich nach den 
Bestimmungen des Landesreisekos-
tengesetzes und der Entschädi-
gungsverordnung mit der Maßgabe, 
dass für die Benutzung eines priva-
ten KFZ eine Wegstreckenentschä-
digung in Höhe des nach der Ent-
schädigungsverordnung zulässigen 

 
 
 
zuvor § 9 II und 
III der Hauptsat-
zung; Regelung 
für 
Kreistagsmitglie
der bereits in 
Abs. 1 enthalten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Empfehlung 
des LKT, unter-
schiedliche 
Höchstgrenzen 
für KT-
Mitglieder und 
sachkundige 
Bürger/innen 
sowie Einwoh-
ner/innen vor-
zusehen, wird 
als nicht erfor-
derlich angese-
hen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



schädigungsverordnung zulässigen 
Höchstsatzes gezahlt wird. Reise-
kosten für die Teilnahme an Frakti-
onssitzungen werden nur für Sitzun-
gen innerhalb des Kreisgebietes er-
stattet. Können Reisekosten im 
Rahmen einer anderen ehrenamtli-
chen Tätigkeit geltend gemacht wer-
den, werden vom Kreis keine Reise-
kosten erstattet.  

(7) Dienstreisen werden vom Kreis-
ausschuss genehmigt, sofern nicht 
ein entsprechender 
Kreistagsbeschluss vorliegt. Für alle 
mit der Wahrnehmung ihrer üblichen 
Dienstgeschäfte erforderlichen 
Dienstreisen von Stellvertretern / 
Stellvertreterinnen des Landrates gilt 
die Genehmigung generell als erteilt, 
soweit sie sich auf das Gebiet des 
Landes NRW und der Euregio be-
schränken. 

(8) Mitglieder von Ausschüssen ge-
mäß § 85 Abs. 2 Satz 2 und 3 
Schulgesetz NRW sowie § 5 Abs. 1 
Nr. 3-7 und Abs. 2 des 1. Gesetzes 
zur Ausführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen des Aus-
schusses je Sitzung ein Sitzungsgeld 
in Höhe des Sitzungsgeldes für 
sachkundige Bürger/innen und Fahr-
kostenerstattung gemäß Abs. 3. Dies 
gilt auch für die Mitglieder von sons-
tigen Gremien, die vom Kreis auf-
grund sondergesetzlicher Bestim-
mungen auf Kreisebene gebildet 
werden und für die weder in den 
sondergesetzlichen Bestimmungen 
noch im Gesetz über die Entschädi-
gung der ehrenamtlichen Mitglieder 
von Ausschüssen vom 13. Mai 1958 
in der jeweils geltenden Fassung 
eine Entschädigungsregelung vorge-
sehen ist. Für Bedienstete des Krei-
ses, für die die Mitgliedschaft zu ih-
ren dienstlichen Aufgaben gehört, 
gelten Satz 1 und Satz 2 nicht.  

(9) Die Stellvertreter/innen des Land-
rates, die Fraktionsvorsitzenden und 
ihre Stellvertreter/innen erhalten die 
ihnen nach der jeweils geltenden 
Entschädigungsverordnung zuste-

Höchstsatzes gezahlt wird. Reise-
kosten für die Teilnahme an Frakti-
onssitzungen werden nur für Sitzun-
gen innerhalb des Kreisgebietes er-
stattet. Können Reisekosten im 
Rahmen einer anderen ehrenamtli-
chen Tätigkeit geltend gemacht wer-
den, werden vom Kreis keine Reise-
kosten erstattet.  

(7) Dienstreisen werden vom Kreis-
ausschuss genehmigt, sofern nicht 
ein entsprechender 
Kreistagsbeschluss vorliegt. Für alle 
mit der Wahrnehmung ihrer üblichen 
Dienstgeschäfte erforderlichen 
Dienstreisen von Stellvertretern / 
Stellvertreterinnen des Landrates gilt 
die Genehmigung generell als erteilt, 
soweit sie sich auf das Gebiet des 
Landes NRW und der Euregio be-
schränken. 

(8) Mitglieder von Ausschüssen ge-
mäß § 85 Abs. 2 Sätze 2 und 3 
Schulgesetz NRW sowie § 5 Abs. 1 
Nr. 3-7 und Abs. 2 des 1. Gesetzes 
zur Ausführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen des Aus-
schusses je Sitzung ein Sitzungsgeld 
in Höhe des Sitzungsgeldes für 
sachkundige Bürger/innen und Fahr-
kostenerstattung gemäß Abs. 3. Dies 
gilt auch für die Mitglieder von sons-
tigen Gremien, die vom Kreis auf-
grund sondergesetzlicher Bestim-
mungen auf Kreisebene gebildet 
werden und für die weder in den 
sondergesetzlichen Bestimmungen 
noch im Gesetz über die Entschädi-
gung der ehrenamtlichen Mitglieder 
von Ausschüssen vom 13. Mai 1958 
in der jeweils geltenden Fassung 
eine Entschädigungsregelung vorge-
sehen ist. Für Bedienstete des Krei-
ses, für die die Mitgliedschaft zu ih-
ren dienstlichen Aufgaben gehört, 
gelten Satz 1 und Satz 2 nicht.  

(9) (---) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absatz 9 ent-
fällt, siehe Ab-
satz 2 



henden zusätzlichen Aufwandsent-
schädigungen. 
 

§ 10 
Verdienstausfall 
(zu § 30 KrO) 

(1) Kreistagsmitglieder, sachkundige 
Bürger/innen und sachkundige Ein-
wohner/innen haben Anspruch auf 
Ersatz des Verdienstausfalls. Das gilt 
für die Teilnahme an Kreistags-, 
Kreisausschuss-, Ausschusssitzun-
gen und an ähnlichen Sitzungen so-
wie für sonstige Tätigkeiten, die sich 
aus der Wahrnehmung des Man-
dats/der Mitgliedschaft ergeben (z.B. 
auch Fraktionssitzungen, genehmig-
te Dienstreisen). Ein Anspruch auf 
Verdienstausfall besteht nur, wenn 
es nicht möglich und zumutbar ist, 
Arbeitszeiten und mandats-
/mitgliedschaftsbedingte Tätigkeiten 
so aufeinander abzustimmen, dass 
keine zeitliche Kollision entsteht. Der 
Verdienstausfall wird für jede Stunde 
der versäumten regelmäßigen Ar-
beitszeit berechnet; die letzte ange-
fangene Stunde wird voll berechnet. 

(2) Kreistagsmitglieder, sachkundige 
Bürger/innen und sachkundige Ein-
wohner/innen haben mindestens 
Anspruch auf einen Regelstunden-
satz von 10,00 EURO, es sei denn, 
dass sie ersichtlich keinen Nachteil 
erlitten haben. 

(3) Unselbstständigen wird der tat-
sächlich entstandene und nachge-
wiesene Verdienstausfall ersetzt, 
höchstens jedoch 26,00 EURO je 
Stunde. 

(4) Selbstständige erhalten eine Ver-
dienstausfallpauschale. Sie wird im 
Einzelfall auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkommens 
nach Ermessen festgesetzt. Sie darf 
höchstens 26,00 EURO pro Stunde 
betragen und wird montags bis frei-
tags auf die Zeit von 8.00 Uhr bis 
19.00 Uhr und samstags auf die Zeit 
von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr begrenzt.

§ 10 
Verdienstausfall 

(zu § 30 KrO NRW) 

(1) Kreistagsmitglieder, sachkundige 
Bürger/innen und sachkundige Ein-
wohner/innen haben Anspruch auf 
Ersatz des Verdienstausfalls. Das gilt 
für die Teilnahme an Kreistags-, 
Kreisausschuss-, Ausschusssitzun-
gen und an ähnlichen Sitzungen so-
wie für sonstige Tätigkeiten, die sich 
aus der Wahrnehmung des Man-
dats/der Mitgliedschaft ergeben (z.B. 
auch Fraktionssitzungen, genehmig-
te Dienstreisen). Ein Anspruch auf 
Verdienstausfall besteht nur, wenn 
es nicht möglich und zumutbar ist, 
Arbeitszeiten und mandats-
/mitgliedschaftsbedingte Tätigkeiten 
so aufeinander abzustimmen, dass 
keine zeitliche Kollision entsteht. Der 
Verdienstausfall wird für jede Stunde 
der versäumten regelmäßigen Ar-
beitszeit berechnet. (---) 
 

(2) Kreistagsmitglieder, sachkundige 
Bürger/innen und sachkundige Ein-
wohner/innen haben mindestens 
Anspruch auf einen Regelstunden-
satz von 10,00 EURO, es sei denn, 
dass sie ersichtlich keinen Nachteil 
erlitten haben. 

(3) Unselbstständigen wird der tat-
sächlich entstandene und nachge-
wiesene Verdienstausfall ersetzt, 
höchstens jedoch 26,00 EURO je 
Stunde. 

(4) Selbstständige erhalten eine Ver-
dienstausfallpauschale. Sie wird im 
Einzelfall auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkommens 
nach Ermessen festgesetzt. Sie darf 
höchstens 26,00 EURO pro Stunde 
betragen und wird montags bis frei-
tags auf die Zeit von 8.00 Uhr bis 
19.00 Uhr und samstags auf die Zeit 
von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr begrenzt. 
 

 
 
 
 
Streichung des 
letzten Halbsat-
zes im Absatz 1; 
Anpassung an 
Neufassung der 
KrO NRW. § 30 
KrO NRW ent-
hält keine Auf-
rundungsrege-
lung mehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelstunden-
satz im Ver-
gleich ange-
messen  
 
 
 
 
Höchstsatz im 
Vergleich an-
gemessen  
 
 
 
Höchstsatz im 
Vergleich an-
gemessen  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(5) Hausfrauen/Hausmänner erhal-
ten anstelle eines Verdienstausfall-
ersatzes den Regelstundensatz pro 
Stunde als Entschädigung. Der An-
spruch auf die Zahlung des Regel-
stundensatzes und der Anspruch auf 
die Kostenerstattung für eine not-
wendige Vertretung im Haushalt wird 
montags bis freitags auf die Zeit von 
8.00 Uhr bis 19.00 Uhr und sams-
tags auf die Zeit von 8.00 Uhr bis 
14.00 Uhr begrenzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Der Verdienstausfallersatz beträgt 
höchstens 208,00 EURO pro Tag 
und die Regelstundensätze für Haus-
frauen/Hausmänner 80,00 EURO pro 
Tag. 
 
 
 
 
 
(7) Die Kosten einer entgeltlichen 
Kinderbetreuung während der man-
dats- / mitgliedschaftsbedingten Ab-
wesenheit vom Haushalt sind nur 
erstattungsfähig, wenn keine weite-
ren im Rahmen gesetzlicher Pflich-
ten zur Kinderbetreuung verpflichte-
ten Personen im Haushalt leben oder 
wenn diesen die Kinderbetreuung 
während der mandats- / mitglied-
schaftsbedingten Abwesenheit nicht 
zugemutet werden kann. Kosten 
einer entgeltlichen Kinderbetreuung 
werden nur für Kinder erstattet, die 
das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, es sei denn, es liegt im 
Einzelfall ein besonderer Be-
treuungsbedarf vor, der eine Betreu-
ung über das 14. Lebensjahr erfor-
derlich macht (z. B. Behinderungen 
etc.). Pro Stunde der Kinderbetreu-

 
 
5) Kreistagsmitglieder, sachkun-
dige Bürger/innen und sachkundi-
ge Einwohner/innen, die einen 
Haushalt mit mindestens zwei 
Personen führen und nicht oder 
weniger als 20 Stunden je Woche 
erwerbstätig sind, erhalten für die 
Zeit der mandatsbedingten Abwe-
senheit vom Haushalt den Regel-
stundensatz in Höhe von 10,- EU-
RO pro Stunde. Statt des Regel-
stundensatzes werden auf Antrag 
die notwendigen Kosten für eine 
Vertretung im Haushalt ersetzt. 
Die Zahlung des Regelstunden-
satzes und die Kostenerstattung 
für eine notwendige Vertretung im 
Haushalt werden begrenzt von 
montags bis freitags auf die Zeit 
von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr, sams-
tags von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr. 
 
6) Der Verdienstausfallersatz beträgt 
höchstens 208,00 EURO pro Tag 
und die Regelstundensätze für Haus-
frauen/Hausmänner 80,00 EURO pro 
Tag. 
 
 
 
 
 
(7) Die Kosten einer entgeltlichen 
Kinderbetreuung während der man-
dats- / mitgliedschaftsbedingten Ab-
wesenheit vom Haushalt sind nur 
erstattungsfähig, wenn keine weite-
ren im Rahmen gesetzlicher Pflich-
ten zur Kinderbetreuung verpflichte-
ten Personen im Haushalt leben oder 
wenn diesen die Kinderbetreuung 
während der mandats- / mitglied-
schaftsbedingten Abwesenheit nicht 
zugemutet werden kann. Kosten 
einer entgeltlichen Kinderbetreuung 
werden nur für Kinder erstattet, die 
das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, es sei denn, es liegt im 
Einzelfall ein besonderer Be-
treuungsbedarf vor, der eine Betreu-
ung über das 14. Lebensjahr erfor-
derlich macht (z. B. Behinderungen 
etc.). Pro Stunde der Kinderbetreu-

 
 
 
Anpassung an 
die Vorgaben 
des § 30 II S. 2 
Nr. 3 KrO NRW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höchstsätze zu 
Abs. 6 im Ver-
gleich ange-
messen; 
die Alternativre-
gelung des LKT 
zu Abs. 6 bietet 
keine erkennba-
ren Vorteile 
 
Höchstsatz zu 
Abs. 7 im Ver-
gleich hoch an-
gesetzt (z.B. 
BOR: 10,00 €, 
ST: 10,23 €) 
 
 
 
 
 
 
 



ung werden höchstens 16,00 EURO 
erstattet. 
 

ung werden höchstens 16,00 EURO 
erstattet. 
 

§ 11 
Verträge 

(zu § 26 Abs. 1 Buchstabe q KrO) 

Die im § 26 Abs. 1 Buchstabe q KrO 
dem Kreistag vorbehaltene Geneh-
migung wird auf folgende Verträge 
und Personengruppen beschränkt: 

 

1.  Verträge mit Kreistagsmitgliedern 
und Ausschussmitgliedern, so-
weit sie nicht nach einem fest-
stehenden Tarif oder im Wege 
einer Ausschreibung abge-
schlossen werden; dies gilt bei 
Ausschreibungen jedoch nur 
dann, wenn der Auftrag an den 
Mindestbietenden vergeben wird.

2.  Verträge mit Beamten des höhe-
ren Dienstes ab Besoldungs-
gruppe A 15, mit Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern der 
Entgeltgruppe 15 TVöD und mit 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, deren Dienstbezüge 
auf der Grundlage eines Privat-
dienstvertrages die Vergütung 
nach Entgeltgruppe 15 TVöD 
übersteigen. 

Die Genehmigung gilt als erteilt, so-
weit es sich um Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung handelt und die 
im Vertrag vereinbarte Gegenleis-
tung den Betrag von 15.500 EURO 
nicht überschreitet. 
 

§ 11 
Verträge 

(zu § 26 Abs. 1 Buchstabe q KrO 
NRW) 

Die im § 26 Abs. 1 Buchstabe q KrO 
NRW dem Kreistag vorbehaltene 
Genehmigung wird auf folgende Ver-
träge und Personengruppen be-
schränkt: 

1.  Verträge mit Kreistagsmitgliedern 
und Ausschussmitgliedern, so-
weit es sich nicht um Verträge 
handelt, die nach einem fest-
stehenden Tarif oder im Wege 
einer Ausschreibung abge-
schlossen werden und der Zu-
schlag auf das wirtschaftlichs-
te Angebot erteilt wird. 

2.  Verträge mit Beamten/innen des 
höheren Dienstes ab Besol-
dungsgruppe A 15, mit tariflich 
Beschäftigten von der Entgelt-
gruppe 15 TVöD aufwärts und 
mit Beschäftigten, deren 
Dienstbezüge auf der Grundlage 
eines Privatdienstvertrages die 
Vergütung nach Entgeltgruppe 
15 TVöD übersteigen. 

 
Die Genehmigung gilt als erteilt, so-
weit es sich um Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung handelt und die 
im Vertrag vereinbarte Gegenleis-
tung den Betrag von 15.500 EURO 
nicht überschreitet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sprachliche An-
passung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Delegati-
onsoption nach 
§ 49 I KrO NRW 
wurde genutzt 
(bestehender § 
15 der Haupt-
satzung) 

§ 12 
Geschäfte der laufenden Verwaltung

 (zu § 42 KrO) 

(1) Der Landrat entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen, welche 
Geschäfte solche der laufenden 
Verwaltung im Sinne des von § 42 
KrO sind. 
 

§ 12 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

(zu § 42 KrO NRW) 
 
(1) Der Landrat entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen, welche 
Geschäfte solche der laufenden 
Verwaltung im Sinne des von § 42 
KrO NRW sind. 
 
 
 

 



 
 
 

§ 13                            
Zuständigkeiten des Kreisausschus-

ses 
(zu § 26 Abs. 1 KrO, § 69 Abs. 1 

Landschaftsgesetz NW) 

1.  Der Kreisausschuss ist gemäß § 
26 Abs. 1 Satz 1 und 4 KrO für fol-
gende Geschäfte zuständig, soweit 
es sich nicht um Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung handelt: 

 

a) Vergaben ab einem Wert von 
150.000 EURO. Eine solche Ent-
scheidung ist entbehrlich, wenn 
- im Vorfeld im Fachausschuss 
durch die Verwaltung informiert 
und beraten, 
- die Standards und Rahmenbe-
dingungen der Erledigung be-
stimmt, 
- dem Kreisausschuss eine Emp-
fehlung zur Durchführung der 
Maßnahme unterbreitet sowie 
- ein Beschluss zur Durchführung 
der Maßnahme (Baubeschluss) 
durch den Kreisausschuss ge-
fasst wurde. 

 

     Für diesen Fall ist die Verwaltung 
verpflichtet, 
- unter den festgelegten Bedin-
gungen die Ausschreibung der 
Maßnahme nach den Regeln des 
Vergaberechts zu vollziehen,
- die Maßnahme nach Vergabe 
des Auftrags auszuführen. 

    Soweit es abweichend von der 
Kostenkalkulation zu Kostendiffe-
renzen zwischen einzelnen Ge-
werken kommen sollte, ist eine    
Kompensation 
- im Rahmen der Gesamtkosten, 
soweit dies nicht möglich ist
- im Rahmen des Budgets
vorzunehmen. Der zuständige 
Fachausschuss ist laufend über 

§ 13                           
Zuständigkeiten des Kreisausschus-

ses 
(zu § 26 Abs. 1 KrO NRW, § 69 Abs. 

1 Landschaftsgesetz NRW) 

1.  Der Kreisausschuss ist gemäß § 
26 Abs. 1 Satz 1 und 4 KrO NRW für 
folgende Geschäfte zuständig, so-
weit es sich nicht um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung handelt oder 
sie nicht dem Kreistag vorbehal-
ten sind: 

a) Vergaben ab einem Wert von 
150.000 EURO. Eine solche Ent-
scheidung ist entbehrlich, wenn 
- im Vorfeld im Fachausschuss 
durch die Verwaltung informiert 
und beraten, 
- die Standards und Rahmenbe-
dingungen der Erledigung be-
stimmt, 
- dem Kreisausschuss eine Emp-
fehlung zur Durchführung der 
Maßnahme unterbreitet sowie 
- ein Beschluss zur Durchführung 
bzw. Umsetzung der Maßnahme 
(---) durch den Kreisausschuss 
gefasst wurde. 

 

     Für diesen Fall ist die Verwaltung 
verpflichtet, 
- unter den festgelegten Bedin-
gungen die Ausschreibung der 
Maßnahme nach den Regeln des 
Vergaberechts zu vollziehen, 
- die Maßnahme nach Vergabe 
des Auftrags auszuführen. 

    Soweit es abweichend von der 
Kostenkalkulation zu Kostendiffe-
renzen zwischen einzelnen Ge-
werken kommen sollte, ist eine    
Kompensation 
- im Rahmen der Gesamtkosten, 
soweit dies nicht möglich ist 
- im Rahmen des Budgets 
vorzunehmen. Der zuständige 
Fachausschuss ist laufend über 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streichung des 
Begriffs „Bau-
beschluss“. Da-
nach gilt diese 
Vorgabe für alle 
Vergaben 
(VOB/VOL) 



die Projektabwicklung, der Kreis-
ausschuss über das Ergebnis der 
Erledigung des Projekts zu infor-
mieren. 

b)  Grundstücksveräußerungen und -
belastungen mit einem Wert von 
150.000 Euro bis 1.000.000 EU-
RO, 

c)   bei unbefristeten Niederschla-
gungen über 50.000 € je Einzel-
fall/Schuldner und dem Erlass von 
Forderungen über 10.000 €  je Ein-
zelfall/Schuldner, 

d)   sonstiger Vermögenserwerb mit 
einem Wert von 150.000 EURO 
bis 1.000.000 EURO,  

 

e)      sonstige Vermögensaufwen-
dungen bis zu einem Wert von 
150.000 EURO bis 1.000.000 
EURO. 

(2) Die Befugnisse des Kreistages 
nach § 69 Abs. 1 Satz 3 Land-
schaftsgesetz NW werden auf den 
Kreisausschuss übertragen. 
 

die Projektabwicklung, der Kreis-
ausschuss über das Ergebnis der 
Erledigung des Projekts zu infor-
mieren. 

b)  Grundstücksveräußerungen und -
belastungen mit einem Wert von 
150.000 Euro bis 1.000.000 EU-
RO, 

c)   bei unbefristeten Niederschla-
gungen über 50.000 € je Einzel-
fall/Schuldner und dem Erlass von 
Forderungen über 10.000 €  je Ein-
zelfall/Schuldner, 

d)     Erwerb von Vermögensge-
genständen und sonstiger Vermö-
genserwerb mit einem Wert von 
150.000 EURO bis 1.000.000 EURO, 

e)      sonstige Vermögensaufwen-
dungen bis zu einem Wert von 
150.000 EURO bis 1.000.000 
EURO. 

(2) Die Befugnisse des Kreistages 
nach § 69 Abs. 1 Satz 3 Land-
schaftsgesetz NRW werden auf den 
Kreisausschuss übertragen. 
 

§ 14 
Allgemeine Vertretung des Landrates

 (zu § 47 Abs. 1 Satz 2 KrO) 

Der/die allgemeine Vertreter/ Vertre-
terin des Landrates wird durch den 
Kreistag für die Dauer von acht Jah-
ren gewählt. Er/Sie führt die Amtsbe-
zeichnung “Kreisdirektor / Kreisdirek-
torin”. 
 

§ 14 
Allgemeine Vertretung des Landrates 

(zu § 47 Abs. 1 Satz 2 KrO NRW) 
 

Der/die allgemeine Vertreter/ Vertre-
terin des Landrates wird durch den 
Kreistag für die Dauer von acht Jah-
ren gewählt. Er/Sie führt die Amtsbe-
zeichnung “Kreisdirektor / Kreisdirek-
torin”. 
 

 

§ 15 
Personalangelegenheiten 

 

(1) Die Zuständigkeiten der obersten 
Dienstbehörde auf dem Gebiet des 
öffentlichen Dienstrechts und des 
Personalvertretungsrechts werden 
auf den Landrat übertragen, soweit 
eine Delegation gesetzlich nicht aus-
geschlossen ist. 

(2) Die beamten-, arbeits- und tarif-

§ 15 
Personalangelegenheiten 

(zu § 49 Abs. 1 KrO NRW) 

(1) Die Zuständigkeiten der obersten 
Dienstbehörde auf dem Gebiet des 
öffentlichen Dienstrechts und des 
Personalvertretungsrechts werden 
auf den Landrat übertragen, soweit 
eine Delegation gesetzlich nicht aus-
geschlossen ist. 

(2) Die beamten-, arbeits- und tarif-

 



rechtlichen Entscheidungen über die 
persönlichen Angelegenheiten der 
ihm nachgeordneten Beamten / Be-
amtinnen und Arbeitnehmer/innen 
trifft der Landrat, soweit nicht durch 
Gesetz oder diese Satzung ein ande-
res bestimmt ist.  

(3) In Angelegenheiten der Wahlbe-
amten entscheidet der Kreisaus-
schuss, soweit nicht durch Rechts-
vorschrift eine andere Zuständigkeit 
bestimmt ist. 

(4) Gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 KrO 
NRW trifft der Kreisausschuss im 
Einvernehmen mit dem Landrat Ent-
scheidungen, die das beamtenrecht-
liche Grundverhältnis oder das Ar-
beitsverhältnis der Fachbereichslei-
ter/innen und Abteilungsleiter/innen 
auf Stellen mit einer Bewertung ab A 
15 BBesO / LBesO bzw. Entgelt-
gruppe 15 verändern, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. Als 
solche Entscheidungen gelten unbe-
schadet des § 16 dieser Hauptsat-
zung bei Bediensteten im Beamten-
verhältnis die Einstellung, Übernah-
me (im Wege der Versetzung) und 
Beförderung nach Besoldungsgrup-
pe A 15 BBesO und höher. Bei Be-
diensteten in einem Arbeitsverhältnis 
gelten als solche Entscheidungen die 
unbefristete Einstellung bzw. Über-
nahme und Eingruppierung / Höher-
gruppierung. 

(5) Die Entscheidungen nach § 68 
LPVG NRW (Entscheidungen auf 
Empfehlung der Einigungsstelle) trifft 
der Kreisausschuss. 
 

rechtlichen Entscheidungen über die 
persönlichen Angelegenheiten der 
ihm nachgeordneten Beamten / Be-
amtinnen und Arbeitnehmer/innen 
trifft der Landrat, soweit nicht durch 
Gesetz oder diese Satzung ein ande-
res bestimmt ist.  

(3) In Angelegenheiten der Wahlbe-
amten entscheidet der Kreisaus-
schuss, soweit nicht durch Rechts-
vorschrift eine andere Zuständigkeit 
bestimmt ist. 

(4) Gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 KrO 
NRW trifft der Kreisausschuss im 
Einvernehmen mit dem Landrat Ent-
scheidungen, die das beamtenrecht-
liche Grundverhältnis oder das Ar-
beitsverhältnis der Fachbereichslei-
ter/innen und Abteilungsleiter/innen 
auf Stellen mit einer Bewertung ab A 
15 BBesO / LBesO bzw. Entgelt-
gruppe 15 verändern, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. Als 
solche Entscheidungen gelten unbe-
schadet des § 16 dieser Hauptsat-
zung bei Bediensteten im Beamten-
verhältnis die Einstellung, Übernah-
me (im Wege der Versetzung) und 
Beförderung nach Besoldungsgrup-
pe A 15 BBesO und höher. Bei Be-
diensteten in einem Arbeitsverhältnis 
gelten als solche Entscheidungen die 
unbefristete Einstellung bzw. Über-
nahme und Eingruppierung / Höher-
gruppierung. 

(5) Die Entscheidungen nach § 68 
LPVG NRW (Entscheidungen auf 
Empfehlung der Einigungsstelle) trifft 
der Kreisausschuss. 
 

§ 16 
Leiter/innen von Organisationsein-

heiten 

(1) Die Ämter der Fachbereichslei-
tungen werden Beamten auf Le-
benszeit unbeschadet des Absatzes 
2 nach Maßgabe des § 25 a LBG 
NRW zunächst im Beamtenverhält-
nis auf Probe übertragen. Dies gilt 
nicht für Ämter, die aufgrund anderer 
gesetzlicher Vorschriften im Beam-

§ 16 
Leiter/innen von Organisationsein-

heiten 

(1) Die Ämter der Fachbereichslei-
tungen werden Beamten auf Le-
benszeit unbeschadet des Absatzes 
2 nach Maßgabe des § 22 LBG 
NRW zunächst im Beamtenverhält-
nis auf Probe übertragen. Dies gilt 
nicht für Ämter, die aufgrund anderer 
gesetzlicher Vorschriften im Beam-

 
 
 
 
Die bisher in § 
25 a LBG NRW 
genannten Re-
gelungen finden 
sich im neuen 
LBG im § 22 



tenverhältnis auf Zeit verliehen wer-
den. 

(2) Der Kreisausschuss kann be-
stimmen, dass Ämter im Sinne der 
Absatzes 1 ausnahmsweise direkt im 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
übertragen werden. 
 

tenverhältnis auf Zeit verliehen wer-
den. 

(2) Der Kreisausschuss kann be-
stimmen, dass Ämter im Sinne der 
Absatzes 1 ausnahmsweise direkt im 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
übertragen werden. 
 

§ 17 
Bestellung der Schulleitung 

Über die Zustimmung gemäß § 61 
Abs. 4 Schulgesetz zu der gewählten 
Bewerberin oder dem gewählten 
Bewerber entscheidet der Kreisaus-
schuss. 
 

§ 17 
Bestellung der Schulleitung 

 
Über die Zustimmung gemäß § 61 
Abs. 4 Schulgesetz NRW zu der ge-
wählten Bewerberin oder dem ge-
wählten Bewerber entscheidet der 
Kreisausschuss. 
 

 

§ 18 
Gleichstellungsbeauftragte 

(zu § 3 Abs. 2 KrO) 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte 
wirkt im Rahmen der Gesetze bei 
allen Vorhaben und Maßnahmen des 
Kreises mit, die die Belange von 
Frauen berühren, Auswirkungen auf 
die Gleichberechtigung von Frau und 
Mann und die Anerkennung ihrer 
gleichberechtigten Stellung in der 
Gesellschaft haben sowie die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf und 
die Verbesserung der beruflichen 
Situation der in der Verwaltung be-
schäftigten Frauen betreffen. Sie 
fördert mit eigenen Initiativen die 
Verbesserung der Situation von 
Frauen sowie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für Frauen und 
Männer. Zu ihren Aufgaben gehört 
auch die Beratung und Unterstüt-
zung von Frauen in Einzelfällen bei 
der beruflichen Förderung und der 
Beseitigung von Benachteiligung. 
Eine Rechtsberatung ist unzulässig. 

(2) Der Landrat ist Dienstvorgesetz-
ter der Gleichstellungsbeauftragten. 
Er trägt dafür Sorge, dass die 
Gleichstellungsbeauftragte die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Informationen erhält und ihre 
Auffassung zu gleichstellungsrele-
vanten Angelegenheiten bei der 
Meinungsbildung berücksichtigt wird.

§ 18 
Gleichstellungsbeauftragte 
(zu § 3 Abs. 2 KrO NRW) 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte 
wirkt im Rahmen der Gesetze bei 
allen Vorhaben und Maßnahmen des 
Kreises mit, die die Belange von 
Frauen berühren, Auswirkungen auf 
die Gleichberechtigung von Frau und 
Mann und die Anerkennung ihrer 
gleichberechtigten Stellung in der 
Gesellschaft haben sowie die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf und 
die Verbesserung der beruflichen 
Situation der in der Verwaltung be-
schäftigten Frauen betreffen. Sie 
fördert mit eigenen Initiativen die 
Verbesserung der Situation von 
Frauen sowie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für Frauen und 
Männer. Zu ihren Aufgaben gehört 
auch die Beratung und Unterstüt-
zung von Frauen in Einzelfällen bei 
der beruflichen Förderung und der 
Beseitigung von Benachteiligung. 
Eine Rechtsberatung ist unzulässig. 

(2) Der Landrat ist Dienstvorgesetz-
ter der Gleichstellungsbeauftragten. 
Er trägt dafür Sorge, dass die 
Gleichstellungsbeauftragte die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Informationen erhält und ihre 
Auffassung zu gleichstellungsrele-
vanten Angelegenheiten bei der 
Meinungsbildung berücksichtigt wird. 

 



 
 
 

§ 19 
Anregungen und Beschwerden 

 (zu § 21 KrO) 

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln 
oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Anregungen oder Be-
schwerden an den Kreistag zu wen-
den. Ist eine Anregung oder Be-
schwerde von mehr als fünf Perso-
nen unterzeichnet, so müssen sie 
eine Person benennen, die berech-
tigt ist, die Unterzeichnenden zu ver-
treten. 

(2) Die Anregungen oder Beschwer-
den müssen eine Angelegenheit be-
treffen, die in den Aufgabenbereich 
des Kreises Coesfeld fällt. Anregun-
gen und Beschwerden, die nicht in 
den Aufgabenbereich des Kreises 
Coesfeld fallen, sind vom Landrat an 
die zuständige Stelle weiterzuleiten. 
Der Petent/Die Petentin ist hierüber 
zu unterrichten. 

(3) Eingaben, die weder Anregungen 
noch Beschwerden zum Inhalt haben 
(z. B. Fragen, Erklärungen, Ansich-
ten etc.), sind ohne Beratung durch 
den Kreistag oder Kreisausschuss 
vom Landrat an die zuständige 
Fachabteilung weiterzuleiten. 

(4) Für die Erledigung von Anregun-
gen und Beschwerden ist der Kreis-
ausschuss zuständig, es sei denn, 
sie betreffen Angelegenheiten, für 
die gemäß gem. § 26 Abs. 1 Satz 2 
KrO ausschließlich der Kreistag oder 
für die nach den Bestimmungen der 
KrO oder dieser Hauptsatzung der 
Landrat zuständig ist. Ist der Kreis-
ausschuss nicht zuständig, überweist 
er die Anregung oder Beschwerde 
zur Erledigung an die zur Entschei-
dung berechtigte Stelle. Bei der 
Überweisung kann er Empfehlungen 
aussprechen, an die die zur Ent-
scheidung berechtigte Stelle nicht 
gebunden ist. Ist der Kreisausschuss 
zuständig, so bleiben die 

§ 19 
Anregungen und Beschwerden 

(zu § 21 KrO NRW) 

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln 
oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Anregungen oder Be-
schwerden an den Kreistag zu wen-
den. Ist eine Anregung oder Be-
schwerde von mehr als fünf Perso-
nen unterzeichnet, so müssen sie 
eine Person benennen, die berech-
tigt ist, die Unterzeichnenden zu ver-
treten. 

(2) Die Anregungen oder Beschwer-
den müssen eine Angelegenheit be-
treffen, die in den Aufgabenbereich 
des Kreises Coesfeld fällt. Anregun-
gen und Beschwerden, die nicht in 
den Aufgabenbereich des Kreises 
Coesfeld fallen, sind vom Landrat an 
die zuständige Stelle weiterzuleiten. 
Der Petent/Die Petentin ist hierüber 
zu unterrichten. 

(3) Eingaben, die weder Anregungen 
noch Beschwerden zum Inhalt haben 
(z. B. Fragen, Erklärungen, Ansich-
ten etc.), sind ohne Beratung durch 
den Kreistag oder Kreisausschuss 
vom Landrat an die zuständige 
Fachabteilung weiterzuleiten. 

(4) Für die Erledigung von Anregun-
gen und Beschwerden ist der Kreis-
ausschuss zuständig, es sei denn, 
sie betreffen Angelegenheiten, für 
die gemäß gem. § 26 Abs. 1 Satz 2 
KrO NRW ausschließlich der Kreis-
tag oder für die nach den Bestim-
mungen der KrO NRW oder dieser 
Hauptsatzung der Landrat zuständig 
ist. Ist der Kreisausschuss nicht zu-
ständig, überweist er die Anregung 
oder Beschwerde zur Erledigung an 
die zur Entscheidung berechtigte 
Stelle. Bei der Überweisung kann er 
Empfehlungen aussprechen, an die 
die zur Entscheidung berechtigte 
Stelle nicht gebunden ist. Ist der 
Kreisausschuss zuständig, so blei-

 



mitberatenden Zuständigkeiten der 
Fachausschüsse gegenüber dem 
Kreisausschuss unberührt. 

(5) Dem Petenten/Der Petentin kann 
aufgegeben werden, die Anregung 
oder Beschwerde in der für eine ord-
nungsgemäße Beratung erforderli-
chen Anzahl einzureichen. Die Bera-
tung kann in diesen Fällen bis zur 
Einreichung der notwendigen Unter-
lagen ausgesetzt werden. 

(6) Von der Prüfung einer Anregung 
oder Beschwerde soll abgesehen 
werden, wenn ihr  Inhalt einen Straf-
tatbestand erfüllt oder wenn sie ge-
genüber einer bereits geprüften An-
regung oder Beschwerde kein neues 
Sachvorbringen enthält. Von einer 
Prüfung der Anregung oder Be-
schwerde kann abgesehen werden, 
solange das Antragsbegehren Ge-
genstand eines noch nicht abge-
schlossen Rechtsbehelfs- oder 
Rechtsmittelverfahrens ist. 

(7) Der Landrat unterrichtet den Pe-
tenten/die Petentin über die Ent-
scheidung über die Anregung oder 
Beschwerde. 
 

ben die mitberatenden Zuständigkei-
ten der Fachausschüsse gegenüber 
dem Kreisausschuss unberührt. 

(5) Dem Petenten/Der Petentin kann 
aufgegeben werden, die Anregung 
oder Beschwerde in der für eine ord-
nungsgemäße Beratung erforderli-
chen Anzahl einzureichen. Die Bera-
tung kann in diesen Fällen bis zur 
Einreichung der notwendigen Unter-
lagen ausgesetzt werden. 

(6) Von der Prüfung einer Anregung 
oder Beschwerde soll abgesehen 
werden, wenn ihr  Inhalt einen Straf-
tatbestand erfüllt oder wenn sie ge-
genüber einer bereits geprüften An-
regung oder Beschwerde kein neues 
Sachvorbringen enthält. Von einer 
Prüfung der Anregung oder Be-
schwerde kann abgesehen werden, 
solange das Antragsbegehren Ge-
genstand eines noch nicht abge-
schlossen Rechtsbehelfs- oder 
Rechtsmittelverfahrens ist. 

(7) Der Landrat unterrichtet den Pe-
tenten/die Petentin über die Ent-
scheidung über die Anregung oder 
Beschwerde. 
 

§ 20 
Bürgerentscheid 

(zu § 23 KrO) 

(1) Der Kreistag entscheidet unver-
züglich, spätestens innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang eines 
Bürgerbegehrens, über dessen Zu-
lässigkeit. Unzulässig sind 
Bürgerbehren, die den Anforderun-
gen der Absätze 2 bis 5 des § 23 
KrO nicht genügen. 

(2) Die Entscheidung des Kreistages, 
ob dem zulässigen Bürgerbegehren 
entsprochen werden soll, ist unver-
züglich zu treffen. Entspricht der 
Kreistag einem zulässigen Bürger-
begehren nicht, so ist innerhalb von 
drei Monaten nach der Entscheidung 
des Kreistages über die Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens ein Bürgerent-

§ 20 
Bürgerentscheid 

(zu § 23 KrO NRW) 

(1) Der Kreistag entscheidet unver-
züglich, spätestens innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang eines 
Bürgerbegehrens, über dessen Zu-
lässigkeit. Unzulässig sind 
Bürgerbehren, die den Anforderun-
gen der Absätze 2 bis 5 des § 23 
KrO NRW nicht genügen. 

(2) Die Entscheidung des Kreistages, 
ob dem zulässigen Bürgerbegehren 
entsprochen werden soll, ist unver-
züglich zu treffen. Entspricht der 
Kreistag einem zulässigen Bürger-
begehren nicht, so ist innerhalb von 
drei Monaten nach der Entscheidung 
des Kreistages über die Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens ein Bürgerent-

 



scheid durchzuführen.  

(3) Näheres ist in einer Satzung ge-
mäß Verordnung zur Durchführung 
eines Bürgerentscheids vom 
10.07.2004 GV. NRW. S. 382 zu 
regeln. 
 

scheid durchzuführen.  

(3) Näheres ist in einer Satzung ge-
mäß Verordnung zur Durchführung 
eines Bürgerentscheids vom 
10.07.2004 (GV. NRW. S. 382) zu 
regeln. 
 

§ 21 
Bekanntmachungen 
(zu § 5 Abs. 5 KrO) 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen 
des Kreises, die durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben sind, werden 
im „Amtsblatt für den Kreis Coesfeld“ 
vollzogen.  

(2) Sind öffentliche Bekanntmachun-
gen in der nach Abs. 1 festgelegten 
Form infolge höherer Gewalt oder 
sonstiger unabwendbarer Ereignisse 
nicht möglich, so wird die Öffentlich-
keit durch Aushang im Kreishaus I in 
48653 Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 
7, durch Flugblätter oder ein eigens 
aus diesem Anlass herausgegebe-
nes Amtsblatt unterrichtet. 

(3) Jeweils der wesentliche Teil der 
Beschlüsse des Kreistages, des 
Kreisausschusses und der Aus-
schüsse wird in öffentlicher Sitzung 
oder durch die Presse der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht, soweit im 
Einzelfall nichts anders bestimmt 
oder beschlossen ist. 
 

§ 21 
Bekanntmachungen 

(zu § 5 Abs. 5 KrO NRW) 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen 
des Kreises, die durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben sind, werden 
im „Amtsblatt für den Kreis Coesfeld“ 
vollzogen.  

(2) Sind öffentliche Bekanntmachun-
gen in der nach Abs. 1 festgelegten 
Form infolge höherer Gewalt oder 
sonstiger unabwendbarer Ereignisse 
nicht möglich, so wird die Öffentlich-
keit durch Aushang im Kreishaus I in 
48653 Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 
7, durch Flugblätter oder ein eigens 
aus diesem Anlass herausgegebe-
nes Amtsblatt unterrichtet. 

(3) Jeweils der wesentliche Teil der 
Beschlüsse des Kreistages, des 
Kreisausschusses und der Aus-
schüsse wird in öffentlicher Sitzung 
oder durch die Presse der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht, soweit im 
Einzelfall nichts anders bestimmt 
oder beschlossen ist. 
 

 

§ 22 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach 
der Verkündigung in Kraft 
  
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
des Kreises Coesfeld vom 
01.10.1999 außer Kraft. 
 

§ 22 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach 
der Verkündigung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
des Kreises Coesfeld vom 
13.10.2004 außer Kraft. 
 

 

 
 
 


